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A. Problem und Ziel

Erhéhung des Verbreitungsgrades und der Attraktivitdt der steuerlich geférderten Altersvor-
sorge

B. Lodsung

) Verbesserte Einbeziehung der selbstgenutzten Wohnimmobilie in die steuerlich gefor-
derte Altersvorsorge

o Erhéhung der Kinderzulage fiir die ab dem 1. Januar 2008 geborenen Kinder der For-
derberechtigten

C. Alternativen

Keine.

Im Zuge der gemal § 2 GGO vorzunehmenden Relevanzprifung sind unter Berlicksichti-

gung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Mannern keine Auswirkungen
erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen zuwiderlaufen.



D. Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen flr die Immobilienforderung und die Erhéhung der Kinderzulage
(Steuermindereinnahmen in Mio. €):

Steuerart/ Volle

Gebiets- Jahres- Kassenjahr 2

korper- wirkung "

schaft (1. Schritt) | 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Insgesamt - 900 -15 -55 -95 - 140 -185
Bund - 397 -6 -26 -43 - 62 -82
Lander - 372 -6 -21 -38 -57 -77
Gemeinden | - 131 -3 -8 -14 - 21 - 26

"' Wirkung fiir einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten (hier nach jeweils 20 Jahren)

2 "Kassenjahr" entspricht der friiheren Bezeichnung "Rechnungsjahr”.

Einzelheiten sind aus dem beigefugten Finanztableau ersichtlich.

Finanzielle Auswirkungen der Abschaffung der Wohnungsbaupramie ab dem Sparjahr 2011

(Minderausgaben in Mio. €):

Steuerart/ Volle Jah

Gebiets- res- Kassenjahr ?

korper- wirkung "

schaft (1. Schritt) | 2007 2008 2009 2010 2011
Insgesamt 500 0 0 0 0 0
Bund 500 0 0 0 0 0
Lander 0 0 0 0 0
Gemeinden 0 0 0 0 0
Steuerart/ Volle Jah

Gebiets- res- Kassenjahr 2

korper- wirkung "

schaft (1. Schritt) | 2012 2013 2014 2015 2016
Insgesamt 75 150 500 500 500
Bund 75 150 500 500 500
Lander 0 0 0 0
Gemeinden 0 0 0 0

1)Wirkung fur einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten
2 "Kassenjahr" entspricht der friiheren Bezeichnung "Rechnungsjahr”.




Der Wegfall der Wohnungsbaupramie wirkt sich erst in voller HOhe aus, nachdem die
Wohnungsbaupramien fur Altvertrage wegen Zuteilung des Bausparvertrags, Ablaufs der
Bindungsfrist oder unschadlicher Verfligung zur Auszahlung angemeldet worden sind
und danach keine neuen Anmeldungen zur Auszahlung folgen. Dies ist nach dem Jahr
2013 der Fall, wenn bei den im Jahr 2006 geschlossenen Vertragen die siebenjahrige
Bindungsfrist ausgelaufen ist. Erste nennenswerte Minderausgaben in Héhe von jahrlich
75 Mio. Euro ergeben sich ab dem Jahr 2012, da fir Sparjahre ab 2011 keine Woh-
nungsbaupramie mehr gewahrt wird.

E. Sonstige Kosten

Der absehbar entstehende Vollzugsaufwand fir die 6ffentliche Hand ist nicht quantifizierbar.



Referentenentwurf, Stand 7. August 2006

Entwurf eines Gesetzes zur verbesserten Einbeziehung des
Wohneigentums in die private Altersvorsorge und
zur Anhebung der Kinderzulage
(Wohn-Riester-Gesetz)

Vom ... 2006

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Anderung des Einkommensteuergesetzes

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Oktober 2002
(BGBI. I S.4210, 2003 | S. 179), =zuletzt geéndert durch Artikel...des Gesetzes
vom ... (BGBI. I S. ...), wird wie folgt geandert:

1. § 22 Nr. 5 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

LAls Leistung im Sinne des Satzes 1 gilt auch der Verminderungsbetrag (§ 92a Abs. 2
Satz 4) und der Auflésungsbetrag (§ 92a Abs. 3 Satz 5).“

2. Nach § 52 Abs. 65 wird folgender Absatz 66 angeflugt:

»(66) §§ 92a und 92b sind in der bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Fassung flr
Altersvorsorgevertrage, die vor dem 1. Januar 2007 abgeschlossen wurden und fur die
nicht die Regelung des §14 Abs.3 Satz3 des Altersvorsorgevertrage-
Zertifizierungsgesetzes in Anspruch genommen wurde, anzuwenden. In diesen Fallen
gelten §§ 22 Nr. 5 Satz 4 und 82 Abs. 4 Nr. 4 in der bis zum 31. Dezember 2006 gel-
tenden Fassung. Die Regelungen des § 92a Abs. 3 Satze 1, 2 und 6 sind auch in den
Fallen des Satzes 1 anzuwenden, sofern der Altersvorsorge-Eigenheimbetrag noch
nicht vollstandig zurtickgezahlt worden ist.”

3.  § 82 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
,Geforderte Altersvorsorgebeitrage sind im Rahmen der im § 10a genannten

Grenzen
a) Beitrage und
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b) die bis zu Beginn der vertraglich vorgesehenen Auszahlungsphase er-
brachten Tilgungsleistungen fiir die nach dem 31. Dezember 2006 vorge-
nommene Anschaffung oder Herstellung einer nach § 92a Abs. 1 Satz 2
begunstigten Wohnung,

die der Zulageberechtigte (§ 79) zugunsten eines auf seinen Namen lautenden

Vertrags leistet, der nach § 5 des Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetzes

zertifiziert ist (Altersvorsorgevertrag)."

b)  Absatz 4 Nr. 4 wird wie folgt gefasst:

.4. Leistungen nach § 92a Abs. 2 Satz 3 Buchstabe a.*

In § 85 Abs. 1 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefugt:

,Ist ein Kind nach dem 31. Dezember 2007 geboren, erhéht sich die Kinderzulage nach
Satz 1 auf 300 Euro.”

In § 92 werden in Nummer 4 das Wort ,und“ durch ein Komma ersetzt, in Nummer 5
der abschlieRende Punkt durch das Wort ,und“ ersetzt und folgende Nummer 6 ange-
fugt:

,0. den Stand des Wohnférderkontos (§ 92a Abs. 2 Satz 1).”

Die §§ 92a und 92b werden wie folgt gefasst:

»8 92a
Verwendung fir eine eigenen Wohnzwecken dienende Wohnung

(1) Der Zulageberechtigte kann einmalig das in einem Altersvorsorgevertrag gebildete
und nach § 10a oder diesem Abschnitt geférderte Kapital bis zu 50 Prozent wahrend
der Ansparphase unmittelbar fir die Anschaffung oder Herstellung oder zu Beginn der
Auszahlungsphase zur Entschuldung einer Wohnung oder fiir die Anschaffung von
weiteren Geschaftsanteilen an einer in das Genossenschaftsregister eingetragenen
Genossenschaft fir die Nutzung einer Genossenschaftswohnung verwenden (Alters-
vorsorge-Eigenheimbetrag). Eine nach Satz 1 begunstigte Wohnung ist eine Wohnung
in einem eigenen Haus, eine eigene Eigentumswohnung oder eine Genossenschafts-
wohnung einer in das Genossenschaftsregister eingetragenen Genossenschaft, wenn
diese Wohnung im Inland belegenen ist und eigenen Wohnzwecken dient. Der Alters-
vorsorge-Eigenheimbetrag nach Satz 1 gilt nicht als Leistung aus einem Altersvorsor-
gevertrag, die dem Zulageberechtigten im Zeitpunkt der Auszahlung zuflie®t. Die auf
die Tilgungsleistung im Sinne des § 82 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe b entfallende Zulage
und die hierauf entfallenden Ertrage und Wertsteigerungen kénnen nicht als Tilgungs-
leistung verwendet werden. Der Anschaffung einer zu eigenen Wohnzwecken genutz-
ten Wohnung steht die Anschaffung eines eigentumsahnlichen oder lebenslangen
Dauerwohnrechts nach § 33 des Wohneigentumsgesetzes gleich, soweit Vereinbarun-
gen gemafl § 39 des Wohneigentumsgesetzes getroffen werden.

(2) Der Altersvorsorge-Eigenheimbetrag und die Tilgungsleistungen im Sinne des § 82
Abs. 1 Satz 1 Buchstabe b sind vom jeweiligen Anbieter gesondert zu erfassen (Wohn-
forderkonto). Mit dem Ablauf des Kalenderjahres ist der sich aus dem Wohnférderkonto
ergebene Gesamtbetrag um 2 Prozent zu erhéhen. Das Wohnférderkonto vermindert
sich um
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a) Leistungen des Zulageberechtigten zur Minderung der in das Wohnférderkonto
eingestellten Betrage,

b)  den Verminderungsbetrag nach Satz 4.

Verminderungsbetrag ist der sich mit Ablauf des Kalenderjahres, nach Anwendung des
Satzes 2, ergebende Betrag des Wohnférderkontos beginnend mit dem Kalenderjahr
der erstmaligen Auszahlung dividiert durch die Anzahl der Jahre bis zur Vollendung
des 85. Lebensjahres des Zulageberechtigten; als Beginn der Auszahlungsphase gilt
spatestens der Zeitpunkt der Vollendung des 65. Lebensjahres des Zulageberechtig-
ten. Der Anbieter hat bei Einstellung in das Wohnférderkonto die Betrage nach Satz 3
Buchstabe a und zu Beginn der Auszahlungsphase den Auszahlungszeitpunkt der
zentralen Stelle nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz auf amtlich vorgeschriebe-
nen automatisiert verarbeitbaren Datentragern oder durch amtlich bestimmte Daten-
fernlbertragung mitzuteilen. Wird gefoérdertes Altersvorsorgevermdgen nach § 93
Abs. 2 Satz 1 von einem Anbieter auf einen anderen auf den Namen des Zulagebe-
rechtigten lautenden Altersvorsorgevertrag Ubertragen und wird fir den Zulageberech-
tigten ein Wohnférderkonto gefiihrt, so ist das Wohnférderkonto beim Anbieter des bis-
herigen Vertrages zu schlielen und vom Anbieter des neuen Altersvorsorgevertrages
fortzufiihren. Dies gilt entsprechend bei Ubertragungen nach § 93 Abs. 1 Satz 4 Buch-
stabe c und Abs. 1a.

(3) Dient die Wohnung im Sinne des Absatzes 1 Satz 2, fur die ein Altersvorsorge-
Eigenheimbetrag verwendet oder fir die eine Tilgungsforderung im Sinne des § 82
Abs. 1 Satz 1 Buchstabe b in Anspruch genommen worden ist, dem Zulageberechtig-
ten nicht nur voriibergehend nicht mehr zu eigenen Wohnzwecken, hat der Zulagebe-
rechtigte dies dem Anbieter unter Angabe des Zeitpunktes der Aufgabe mitzuteilen.
Dies gilt entsprechend fiir den Rechtsnachfolger der beglinstigten Wohnung, wenn der
Zulageberechtigte stirbt. Die Anzeigepflicht entfallt, wenn das Wohnférderkonto voll-
standig zurtickgeflhrt worden ist. In den Fallen der Satze 1 und 2 gelten die im Wohn-
forderkonto erfassten Betrage als Leistungen aus einem Altersvorsorgevertrag, die
dem Zulageberechtigten im Zeitpunkt der Aufgabe zuflieRen. Das Wohnférderkonto ist
aufzulésen (Aufldsungsbetrag). Der Anbieter hat dies der zentralen Stelle nach amtlich
vorgeschriebenem Datensatz auf amtlich vorgeschriebenen automatisiert verarbeitba-
ren Datentragern oder durch amtlich bestimmte Datenfernibertragung unter Angabe
des Zeitpunktes der Aufgabe mitzuteilen. Satze 1 bis 6 sind nicht anzuwenden, wenn

1. der Zulageberechtigte einen Betrag in HOhe des noch nicht zurtickgefliihrten Be-
trags im Wohnfdrderkonto innerhalb eines Jahres vor und von zwei Jahren nach
Ablauf des Veranlagungszeitraums, in dem ihm die Wohnung letztmals zu eige-
nen Wohnzwecken gedient hat, fur eine weitere Wohnung im Sinne des Absat-
zes 1 verwendet,

2. der Zulageberechtigte einen Betrag in Hohe des noch nicht zurickgefuhrten Be-
trags im Wohnforderkonto innerhalb eines Jahres nach Ablauf des Veranla-
gungszeitraums, in dem ihm die Wohnung letztmals zu eigenen Wohnzwecken
gedient hat, auf einen auf seinen Namen lautenden zertifizierten Altersvorsorge-
vertrag zahlt; erfolgt die Einzahlung nicht beim Anbieter, der das Wohnférderkon-
to fuhrt, hat der Zulageberechtigte dies den Anbietern mitzuteilen; Absatz 2
Satz 6 ist entsprechend anzuwenden,

3. der Ehegatte des verstorbenen Zulageberechtigten Eigentiimer der Wohnung ist,
sie ihm zu eigenen Wohnzwecken dient und die Ehegatten im Zeitpunkt des To-
des des Zulageberechtigten die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 erfiillt haben;
in diesem Fall fuhrt der Anbieter das Wohnférderkonto flr den Uberlebenden E-
hegatten fort und teilt dies der zentralen Stelle mit oder

4, die Ehewohnung aufgrund einer richterlichen Entscheidung nach § 1361b des
Blrgerlichen Gesetzbuches oder der Verordnung uber die Behandlung der Ehe-
wohnung und des Hausrats vom 21. Oktober 1944 (RGBI | 256) zuletzt geandert
durch Art. 12 des Gesetzes zur Verbesserung des zivilgerichtlichen Schutzes bei
Gewalttaten und Nachstellungen sowie zur Erleichterung der Uberlassung der
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Ehewohnung bei Trennung vom 11. Dezember 2001 (BGBI | 3513, 3518) dem
anderen Ehegatten zugewiesen wird.

§ 92b
Verfahren bei Verwendung fir eine eigenen Wohnzwecken dienende Wohnung

(1) Der Zulageberechtigte hat die Verwendung nach § 92a Abs. 1 Satz 1 bei der zent-
ralen Stelle zu beantragen und dabei die notwendigen Nachweise zu erbringen. Er hat
zu bestimmen, aus welchen Altersvorsorgevertragen welche Betrage ausgezahlt wer-
den sollen. Die zentrale Stelle teilt dem Zulageberechtigten und den Anbietern der in
Satz 2 genannten Altersvorsorgevertrdge mit, welche Betrdge forderunschadlich aus-
gezahlt werden kénnen.

(2) Die Anbieter der in Absatz 1 Satz 2 genannten Altersvorsorgevertrage durfen den

Altersvorsorge-Eigenheimbetrag auszahlen, sobald sie die Mitteilung nach Absatz 1

Satz 3 erhalten haben. Sie haben der zentralen Stelle nach amtlich vorgeschriebenem

Datensatz durch Datenibermittiung auf amtlich vorgeschriebenem, maschinell ver-

wertbarem Datentrager oder durch amtlich bestimmte Datenferntbertragung Folgen-

des anzuzeigen:

1. den Auszahlungszeitpunkt und den Auszahlungsbetrag,

2. die Summe der bis zum Auszahlungszeitpunkt dem Altersvorsorgevertrag gutge-
schriebenen Zulagen,

3. die Summe der bis zum Auszahlungszeitpunkt geleisteten Altersvorsorgebeitrage
und

4, den Stand des geftrderten Altersvorsorgevermégens im Zeitpunkt der Auszah-
lung.

(3) Auf besonderen Antrag des Zulageberechtigten stellt die zentrale Stelle den Stand
des Wohnforderkontos (§ 92a Abs. 2 Satz 1) gesondert fest. § 90 Abs. 4 Satz 2 bis 5
gilt entsprechend. Eine Feststellung der zentralen Stelle nach Satz 1 erfolgt von Amts
wegen in den Fallen des § 92a Abs. 2 Satz 6 und 7 und § 93 Abs. 1 sowie zu Beginn
der Auszahlungsphase. In den Fallen des Satzes 3 teilt die zentrale Stelle die Feststel-
lung dem Zulageberechtigten und dem Anbieter mit.*

7. §93 Abs. 1 wird wie folgt geandert:
a) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefugt:
.Hat der Zulageberechtigte den Altersvorsorge-Eigenheimbetrag (§ 92a Abs. 1
Satz 1) aus einem Altersvorsorgevertrag in Anspruch genommen, stellt eine zu-
satzliche Teilkapitalauszahlung nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 des Altersvorsorge-

vertrage-Zertifizierungsgesetzes eine schadliche Verwendung dar.*

b) In dem bisherigen Satz 3 wird am Ende des Buchstaben ¢ der Punkt durch ein
Semikolon ersetzt und folgender Buchstabe d angefiigt:

,d)  der auf dem Altersvorsorge-Eigenheimbetrag entfallt.”

Artikel 2
Anderung des Altersvorsorgevertriage-Zertifizierungsgesetzes

Das Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetz vom 26. Juni 2001 (BGBI. | S. 1310), zu-
letzt geandert durch Artikel ... des Gesetzes vom ... (BGBI. | S. ...), wird wie folgt geandert:



§ 1 wird wie folgt gedndert:

a)

Absatz 1 wird wie folgt geandert:

aa)

bb)

Satz 1 wird wie folgt geandert:
aaa) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 4 Buchstabe a.
bbb) Der Nummer 4 Buchstabe a wird folgender Buchstabe b angefugt:

D) die anstelle oder zusatzlich zu den in Buchstabe a genannten
Leistungen vorsieht, dass die Leistungen lebenslang mit
gleich bleibenden oder steigenden Betragen zur Verminde-
rung des monatlichen Nutzungsentgeltes fiur die vom Ver-
tragspartner selbstgenutzte Genossenschaftswohnung er-
bracht werden konnen; die Ansparleistung muss in diesem
Fall durch die Einzahlung auf weitere Geschéaftsanteile an ei-
ner in das Genossenschaftsregister eingetragenen Genos-
senschaft erfolgen;*

ccc) Die Nummer 5 wird wie folgt gefasst

WD. die bei der Anschaffung weiterer Geschaftsanteile an einer in
das Genossenschaftsregister eingetragenen Genossenschaft
vorsieht, dass
a) im Falle des Ausschlusses, des Ausscheidens des Mit-
glieds oder der Auflésung der Genossenschaft, die Mog-
lichkeit eingerdumt wird, dass mindestens die eingezahl-
ten Altersvorsorgebeitrdge und die gutgeschriebenen Er-
trage auf einem vom ehemaligen Mitglied zu bestimmen-
den Altersvorsorgevertrag tbertragen werden, und

b) die auf die weiteren Geschaftsanteile entfallenden Ertrage
nicht ausgezahlt, sondern fir den Erwerb weiterer Ge-
schéftsanteile verwendet werden.”

ddd) In Nummer 10 Buchstabe ¢ werden die Woérter ,die teilweise oder
vollstandige” durch das Wort ,eine” ersetzt, das Wort ,und“ gestri-
chen und folgender Halbsatz angeflgt:

»; soweit es sich um die Anschaffung weiterer Geschaftsanteile an ei-
ner Genossenschaft handelt, gilt der erste Halbsatz mit der Maligabe,
dass die weiteren Geschéaftsanteile mit einer Frist von drei Monaten
zum Ende des Geschéftsjahres gekundigt werden kénnen und die
Auszahlung des auf die weiteren Geschaftsanteile entfallenden Ge-
schaftsguthabens binnen sechs Monaten nach Wirksamwerden der
Kdndigung verlangt werden kann.*

Satz 2 wird wie folgt gefasst:

JAltersvorsorgevertrage kénnen auch Vertrage sein, die die Forderung
selbst genutzten Wohnungseigentums oder die Anschaffung von weiteren
Geschéftsanteilen an einer in das Genossenschaftsregister eingetragenen
Genossenschaft fir die Nutzung einer im Inland belegenen Genossen-



b)

-6-

schaftswohnung ermdglichen, sofern sie die Anforderungen des Satzes 1
gleichartig erflllen.*

cc) Satz 3 wird aufgehoben.
Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingeflgt:

.(1a) Als Altersvorsorgevertrag gilt auch ein Vertrag, der zusatzlich dem Ver-
tragspartner einen Rechtsanspruch auf Gewahrung eines Darlehens fir die An-
schaffung oder Herstellung einer zu eigenen Wohnzwecken dienenden Wohnung
(§ 92a Abs. 1 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes) einrdumt. Die Darlehens-
gewahrung darf nicht vom Abschluss einer Restschuld- oder sonstigen Versiche-
rung abhangig gemacht werden.*

Absatz 2 wird wie folgt geandert:
aa) Satz 2 wird wie folgt geandert:

aaa) In den Nummern 1, 2 und 3 werden jeweils die Worter ,Gesetzes U-
ber das Kreditwesen* durch das Wort ,Kreditwesengesetzes* ersetzt.

bbb) Nach Nummer 3 wird der Punkt durch das Wort ,oder* ersetzt und
folgende Nummer 4 angeflgt:

»4.in das Genossenschaftsregister eingetragenen Genossenschaften,
a) bei denen nach einer gutachterlichen AuRerung des Priifungs-
verbands, dem die Genossenschaft angehort, keine Feststel-
lungen zur Einschrankung der Ordnungsmafigkeit der Ge-
schaftsfihrung zu treffen sind, keine Tatsachen vorliegen, die
den Bestand der Genossenschaft gefahrden oder ihre Entwick-
lung wesentlich beeintrachtigen konnten und keine Anhalts-
punkte dafir vorliegen, dass die von der Genossenschaft abge-
schlossenen Altersvorsorgevertrage nicht ordnungsgemal er-

fullt werden,

b) die entweder eine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz be-
sitzen oder die ausschliel3lich Leistungen nach Absatz 1 Satz 1
Nr. 4 Buchstabe b anbieten und die Erfullung der Verpflichtung
nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 durch eine Bankbulrgschaft, eine In-
solvenzversicherung oder eine im Vergleich zu Anbietern, die
eine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz oder dem Versi-
cherungsaufsichtsgesetz besitzen, gleichwertige Sicherung si-
cherstellen, und

c) bei denen die Satzung eine Beteiligung mit mehreren Ge-
schaftsanteilen erlaubt und fir Mitglieder, die weitere Ge-
schéaftsanteile zum Zwecke der Durchflhrung eines Altervor-
sorgevertrages angeschafft haben, hinsichtlich dieser weiteren
Geschéftsanteile keine Verpflichtung zu Nachschussen zur In-
solvenzmasse oder zu weiteren Einzahlungen nach § 87a
Abs. 2 des Genossenschaftsgesetzes sowie keine langere
Kindigungsfrist als die des § 65 Abs. 2 Satz 1 des Genossen-
schaftsgesetzes und keine abweichende Regelungen fur die
Auszahlung des Auseinandersetzungsguthabens im Sinn des
§ 73 Abs. 4 des Genossenschaftsgesetzes vorsieht.”

bb) In Satz 3 werden jeweils die Worter ,Gesetzes Uber das Kreditwesen®
durch das Wort ,Kreditwesengesetzes” ersetzt.



d) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe ,Absatze 1 und 2“ durch die Angabe ,Absat-
ze 1 und 2 oder Absatze 1a und 2 ersetzt.

§ 4 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geandert:

aa) In Nummer 1 wird die Angabe ,§ 1 Abs. 1“ durch die Angabe ,§ 1 Abs. 1
oder Abs. 1a“ ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und folgender
Halbsatz angefugt:

,bei einem Anbieter im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 sind anstelle der
Bescheinigung ein Registerauszug, die Satzung und die gutachterliche Au-
Rerung des Prufungsverbandes nach § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 beizuftgen.”

b) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe ,§ 1 Abs. 1 durch die Angabe ,§ 1 Abs. 1
oder Abs. 1a“ ersetzt.

In § 5 wird die Angabe ,§ 1 Abs. 1 und 2“ durch die Angabe ,§ 1 Abs. 1 und 2 oder
Abs. 1a und 2“ ersetzt und nach dem Wort ,sind“ das Komma und die Wérter ,friihes-
tens jedoch zum 1. Januar 2002 gestrichen.

Dem § 8 Abs.1 wird folgender Satz angefligt:

.Bei einem Anbieter im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 ist der Prifungsverband, dem
die Genossenschaft angehort, verpflichtet, die Zertifizierungsbehdrde zu unterrichten,
wenn er im Rahmen der Prifung nach § 53 Abs. 1 des Genossenschaftsgesetzes Tat-
sachen im Sinne des Satzes 1 oder einen Widerrufsgrund im Sinne des Satzes 2 fest-
stellt.”

Dem § 14 wird folgender Absatz 3 angeflgt:

»(3) Die Zertifizierung fur Vertrage, auf die § 1 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 1a Anwendung
finden, kann frGhestens zum 1. Januar 2007 erteilt werden. Fir Vertrage, die nach § 5
in der am 31. Dezember 2006 geltenden Fassung zertifiziert wurden und die in Artikel 2
Nr. 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa Dreifachbuchstabe ddd des Gesetzes vom ...
(BGBI. I S. ... [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkiindung des vor-
liegenden Anderungsgesetzes]) (§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 Buchstabe c) enthaltenen
Anderungen bis zum 31. Dezember 2007 nachvollziehen, ist eine erneute Zertifizierung
des Vertrags nicht erforderlich; der Vertrag kann auch um die Regelungen in Artikel 2
Nr. 1 Buchstabe b des Gesetzes vom ... (BGBI. | S. ... [einsetzen: Ausfertigungsdatum
und Seitenzahl der Verkiindung des vorliegenden Anderungsgesetzes]) (§ 1 Abs. 1a)
erganzt werden. Satz 2 gilt entsprechend, soweit der Anbieter mit seinen Bestands-
kunden die einvernehmliche Ubernahme der in Artikel 2 Nr. 1 Buchstabe a Doppel-
buchstabe aa Dreifachbuchstabe ddd und Artikel 2 Nr. 1 Buchstabe b des Gesetzes
vom ... (BGBI. | S. ... [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkiindung
des vorliegenden Anderungsgesetzes]) (§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 Buchstabe ¢ und
Abs.1a) ganz oder teilweise bis zum 31. Dezember 2008 vereinbart. Absatz 2 Satz 3 ist
anzuwenden.”
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Artikel 3

Anderung des Wohnungsbau-Primiengesetzes

Dem § 2 des Wohnungsbau-Pramiengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
30. Oktober 1997 (BGBI.| S.2678), das zuletzt durch Artikel ... des Gesetzes vom ...
(BGBI. I S. ...) geandert worden ist, wird folgender Absatz 3 angefugt:

»(3) Pramienbeguinstigt sind Aufwendungen, die aufgrund von vor dem ... 2006 (einsetzen:
Datum des Kabinettbeschlusses) abgeschlossenen Vertragen bis Sparjahr (§ 4 Abs. 1) 2010
geleistet werden.”

Artikel 4

Anderung der Altersvorsorge-Durchfiihrungsverordnung

Die Altersvorsorge-Durchfiihrungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
28. Februar 2005 (BGBI. | S. 487), zuletzt geandert durch Artikel ... des Gesetzes vom ...
(BGBI. I S. ...), wird wie folgt geandert:

1. In §1 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe ,§ 92b Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes*
durch die Angabe ,§ 92b Abs. 1 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes” ersetzt.

2. § 11 wird wie folgt geandert:

a)

b)

In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe ,§ 93 Abs. 1 Satz 3 Buchstabe c“ durch die
Angabe ,§ 93 Abs. 1 Satz 4 Buchstabe c* ersetzt.

Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) In den Fallen des § 92a Abs. 2 Satz 6 und 7 des Einkommensteuergesetzes
hat der Anbieter nach §1 Abs.2 des Altersvorsorgevertrage-
Zertifizierungsgesetzes des bisherigen Vertrags dem Anbieter nach § 1 Abs. 2
des Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetzes des neuen Vertrags den
Stand des Wohnforderkontos (§ 92a Abs. 2 Satz 1 des Einkommensteuergeset-
zes) zu Ubermitteln. Werden die §§ 92a und 92b des Einkommensteuergesetzes
in der bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Fassung angewandt und ist vor ei-
ner Ubertragung nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 Buchstabe b des Altersvorsorge-
vertrage-Zertifizierungsgesetzes ein Altersvorsorge-Eigenheimbetrag an den Zu-
lageberechtigten ausgezahlt und noch nicht vollstandig zurtickgezahlt worden,
hat der Anbieter nach §1 Abs.2 des Altersvorsorgevertrage-
Zertifizierungsgesetzes des bisherigen Vertrags dem Anbieter nach § 1 Abs. 2
des Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetzes des neuen Vertrags die An-
gaben nach § 92b Abs. 3 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes in der bis zum
31. Dezember 2006 geltenden Fassung sowie die Hohe des Auszahlungsbetra-
ges, der monatlichen Riickzahlungsraten, der bereits geleisteten Riickzahlungs-
betrdge und Daten Uber einen Zahlungsrickstand zu Ubermitteln. Der Anbieter
des bisherigen Vertrags kann die Mitteilung nach den Satzen 1 und 2 Uber die
zentrale Stelle dem Anbieter des neuen Vertrags Ubermitteln. Die zentrale Stelle
leitet die Mitteilung ohne inhaltliche Prifung an den Anbieter des neuen Vertrags
weiter. Die Satze 2 bis 4 gelten entsprechend fiur die Falle des § 92a Abs. 4
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Satz 3 Nr. 3 des Einkommensteuergesetzes in der bis zum 31. Dezember 2006
geltenden Fassung. “

c) In Absatz 4 wird die Angabe ,Absatzes 3 Satz 4“ durch die Angabe ,Absatzes 3
Satz 5“ ersetzt.

3.  § 13 Abs. 1 wird aufgehoben.

4, In § 19 Abs. 1 Satz 1 werden am Ende der Nummer 7 das Wort ,und“ gestrichen, in
Nummer 8 der Punkt durch ein Komma ersetzt, das Wort ,und“ angefligt und folgende
Nummer 9 angeflgt:

,9. die im Wohnférderkonto (§ 92a Abs. 2 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes)

nach § 92a Abs. 2 Satz 1 bis 3 des Einkommensteuergesetzes zu beriicksichti-
genden Betrage.”

Artikel 5
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2007 in Kraft.
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Begriindung

. Allgemeiner Teil

Die deutsche Gesellschaft steht, 8hnlich wie diejenige anderer Industrielander, in den nachs-
ten Jahrzehnten vor starken und nachhaltigen demografischen Veranderungen. Sinkende
bzw. dauerhaft niedrige Geburtenraten und eine Zunahme der Lebenserwartung werden
dazu fuhren, dass die Zahl der Menschen im Rentenalter im Verhéaltnis zu den Personen im
erwerbsfahigen Alter sich in bisher nicht gekanntem Ausmaf erhéhen wird.

Vor diesem Hintergrund gewinnen — neben der gesetzlichen Rentenversicherung als Eck-
pfeiler der Alterssicherung — Formen der kapitalgedeckten betrieblichen und privaten Alters-
vorsorge zunehmend an Bedeutung. Um die Einsicht in die Notwendigkeit individueller Vor-
sorge und deren Attraktivitat nachhaltig zu steigern, gewahrt der Staat bereits seit geraumer
Zeit fur entsprechende Produkte splrbare staatliche Unterstitzung. Zugleich dient die Férde-
rung dem Ausgleich der im Jahr 2001 beschlossenen Leistungsanpassungen in den umlage-
bzw. steuerfinanzierten gesetzlichen Alterssicherungssystemen.

Ziel ist es, das durch die gesetzliche Rente gelegte Fundament zu verstarken und gleichzei-
tig ein Versorgungsniveau sicher zu stellen, das es den Begiinstigten ermdglicht, einen an-
gemessenen Lebensstandard auch im Alter aufrecht zu erhalten.

Mit dem Wohn-Riester-Gesetz sollen durch eine verbesserte Einbeziehung der selbst ge-
nutzten Wohnimmobilie in die Riester-Férderung weitere wirksame steuerliche Anreize flr
eine zusatzliche private Altersvorsorge geschaffen werden.

Bisher gehort die Bildung von selbst genutztem Immobilienvermdgen, das zweckentspre-
chend fir die Altersvorsorge eingesetzt wird, nicht zu den unmittelbar begulnstigten Anlage-
formen. Bislang kann nur in einem Altersvorsorgevertrag gebundenes geférdertes Altersvor-
sorgekapital fur die Anschaffung oder Herstellung von selbst genutztem inlandischem Wohn-
eigentum verwendet werden, wobei das entnommene Kapital allerdings beginnend mit dem
zweiten Jahr auf die Anschaffung oder Herstellung folgenden Jahr in gleichmafligen Raten
bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres zuriickgezahlt werden muss. Dies ermoglicht ledig-
lich die zeitlich befristete Nutzung des angesparten geforderten Altersvorsorgekapitals fur die
Bildung von selbst genutztem Immobilienvermdgen. In der Auszahlungsphase, d.h. im Alter,
erhalt der Steuerpflichtige eine Geldrente.

Fur viele Burgerinnen und Blrger stellt jedoch gerade das mietfreie Wohnen im Alter eine —
der Geldrente durchaus vergleichbare — Art der individuellen Altersvorsorge dar. Die selbst
genutzte Wohnimmobilie ist somit eine besonders attraktive und vielfach praktizierte Form
der privaten Altersvorsorge, die deshalb nunmehr unmittelbar in die steuerlich geférderte
Altersvorsorge einbezogen werden soll. Darlber hinaus ist vorgesehen, auch die Anschaf-
fung von weiteren Geschéaftsanteilen an einer im Genossenschaftsregister eingetragenen
Genossenschaft fir die Nutzung einer im Inland belegenen Genossenschaftswohnung zu
eigenen Wohnzwecken in die steuerliche Férderung zu integrieren. Hierdurch kann ebenso
wie mit eigen genutztem Wohneigentum eine Reduzierung der Wohnkosten im Alter erreicht
werden.

Damit vergroRert sich insgesamt das Angebot an steuerlich beginstigten Altersvorsorgemo-
dellen, die es dem Fdrderberechtigten erlauben, aus verschiedenen, steuerlich gleicherma-
Ren geférderten Vorsorgeformen die individuell passende auszuwahlen.

Reine Mitnahmeeffekte — wie bei der Eigenheimzulage zuletzt allgemein zu beobachten —
sind bei der jetzt vorgesehenen steuerlichen Forderung selbst genutzter Wohnimmobilien
ausgeschlossen. Im Ubrigen wird mit dem ,Wohn-Riester-Modell* die staatliche Unterstit-
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zung der Bildung von Wohneigentum gezielt auf den besonders forderungswurdigen und —
bedurftigen Bereich der Altersvorsorge beschrankit.

Die Einbeziehung des ,Wohn-Riester-Modells® ist dabei so ausgestaltet, dass die bisherige
Systematik der ,Riester‘-Rente erhalten bleibt und die bestehenden Verfahrensstrukturen
genutzt werden koénnen. Dazu gehort, dass eine Férderung des Wohneigentums in der An-
sparphase mit einer nachgelagerten Besteuerung in der Auszahlungsphase einhergeht und
die staatliche Foérderung zweckentsprechend und zielorientiert flr die Altersvorsorge des
Einzelnen eingesetzt wird.

Das Wohn-Riester-Modell besteht konkret aus zwei Forderansatzen:

» Zum einen kénnen hdchstens 50 Prozent des in einem Altersvorsorgevertrag angespar-
ten steuerlich gefdrderten Altersvorsorgevermogens fir die Anschaffung, Herstellung
oder Entschuldung von selbst genutztem Wohneigentum oder fir die Anschaffung von
weiteren Geschaftsanteilen an einer im Genossenschaftsregister eingetragenen Genos-
senschaft fir die Nutzung einer im Inland belegenen Genossenschaftswohnung zu eige-
nen Wohnzwecken oder von einem eigentumsahnlichen Dauerwohnrecht verwendet
werden, ohne dass der Berechtigte verpflichtet ist, den Enthahmebetrag wieder in einen
Altersvorsorgevertrag zurtickzufiihren.

» Zum anderen werden zur Darlehenstilgung eingesetzte Mittel als Altersvorsorgebeitrage
steuerlich gefoérdert, wenn der Erwerb von Wohneigentum im Rahmen eines Altersvor-
sorgevertrages kreditfinanziert wird. Die Zulage wird in diesen Fallen zwingend zum
Aufbau einer Geldrente eingesetzt.

Die nachgelagerte Besteuerung in der Auszahlungsphase wird in beiden Fallen durch die
Bildung eines Wohnférderkontos gewahrleistet. Auf diesem ,Konto* werden die in der Immo-
bilie gebundenen steuerlich geforderten Betrage erfasst. Sie bilden die Grundlage fur die
spatere nachgelagerte Besteuerung.

Das Modell bietet insbesondere folgende Vorteile:

Das ,Wohn-Riester-Modell“ ermdglicht fur den Begiinstigten ein Hochstmaly an Flexibilitat.
Mit dem Abschluss eines entsprechenden Vertrages trifft der Férderberechtigte keine Vor-
festlegung auf die Bildung steuerlich geférderten Wohneigentums. Vielmehr behalt er die
Wahlmadglichkeit. Er kann diese Option nutzen; er hat aber auch die Moglichkeit, auf die Bil-
dung von Wohneigentum zu verzichten und sich das angesparte Kapital als Rente oder im
Rahmen eines Auszahlungsplans mit Restverrentung auszahlen zu lassen.

Das ,Wohn-Riester-Modell“ erzeugt kein Mehr an Blrokratie. Verwaltungspraktisch bedeutet
die Bildung des Wohnférderkontos fur den Forderberechtigten keinen zusatzlichen Verwal-
tungsaufwand. Mdgliche Tilgungsbeitrage werden wie Altersvorsorgebeitrage behandelt, so
dass sich hinsichtlich der Abwicklung keine Unterschiede gegeniiber dem bisherigen Verfah-
ren ergeben. Uber die aktuelle Entwicklung der geforderten Betréage wird der Zulageberech-
tigte — wie auch bisher schon — durch eine Bescheinigung der Anbieter informiert (§ 92
EStG).

Im Einzelnen ist Folgendes vorgesehen:

Hochstens 50 Prozent des in einem Altersvorsorgevertrag angesparten geférderten Alters-
vorsorgekapitals kdnnen fur die Anschaffung oder Herstellung von selbst genutztem Wohn-
eigentum eingesetzt werden. Im Gegensatz zum bisherigen Altersvorsorge-Eigenheimbetrag
ist die Ruckzahlung des enthommenen Betrages auf einen Altersvorsorgevertrag des Anle-
gers nicht mehr notwendig. Damit ist gewahrleistet, dass der Férderberechtigte neben seinen
Tilgungsbeitragen weder weitere Beitrdge zur Ruckzahlung des Entnahmebetrages noch
zusatzliche Altersvorsorgebeitrage zur Erlangung der Férderung aufbringen muss. Die Ent-
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nahmemaglichkeit bei Anschaffung oder Herstellung ermdglicht es den Schwellenhaushalten
nicht durch Rickzahlungsverpflichtungen belastetes Eigenkapital zu generieren.

Alternativ zur Kapitalentnahme bei Anschaffung oder Herstellung des Wohneigentums kann
bis zu 50 Prozent des angesparten Altersvorsorgekapitals auch noch bis zu Beginn der Aus-
zahlungsphase fiir die Entschuldung von Wohneigentum eingesetzt werden. Die Entschul-
dungsalternative kann somit ein Baustein fir ein mietfreies Wohnen im Alter sein.

Darlber hinaus ist die Kapitalentnahme auch flr die Anschaffung von weiteren Geschéaftsan-
teilen an einer im Genossenschaftsregister eingetragenen Genossenschaften fur die Nut-
zung einer im Inland belegenen Genossenschaftswohnung zu eigenen Wohnzwecken mog-
lich, da auch hiermit eine Reduzierung der Wohnkosten im Alter erreicht werden kann.

Neben den Entnahmemdéglichkeiten, d.h. dem Ansparen von steuerlichen geférdertem Al-
tersvorsorgekapital und der anschlielenden Verwendung dieses bereits angesparten Kapi-
tals flir das Wohneigentum - kénnen auch laufende Tilgungsbeitrage wie Altersvorsorgebei-
trage steuerlich geférdert werden. Die Férderung in der Ansparphase entspricht der eines
Altersvorsorgevertrages zum Aufbau einer Geldrente. D.h. der Férderberechtigte kann —
wenn die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind — eine ungekirzte Zulage und
gegebenenfalls einen Uber die Zulage hinausgehenden Steuervorteil beanspruchen. Hier-
durch wird ermdglicht, dass forderberechtigte Wohneigentiimer neben ihren Tilgungsbeitra-
gen keine weiteren Altersvorsorgebeitrage leisten missen, um die steuerliche Férderung zu
erhalten. Die Zulage (Abschnitt XI EStG) selbst ist jedoch zum Aufbau einer zusatzlichen
Geldrente einzusetzen, damit der Forderberechtigte neben dem mietfreien Wohnen im Alter
noch Uber Finanzmittel zur Absicherung seines Lebensstandards im Alter verfuigt. Dies flihrt
zu einer flur eine sinnvolle Altersvorsorge erforderlichen Risikostreuung. Es wird sicherge-
stellt, dass auch im Falle einer negativen Wertentwicklung der Wohnimmobilie die Altersvor-
sorge wenigstens zu einem gewissen Teil gesichert ist. Anders als die Zulage unterliegt die
sich aus einem maoglichen Sonderausgabenabzug ergebende zusatzliche Steuerermalligung
einer solchen Bindung nicht. Sie kann mithin auch fur die weitere Tilgung des Darlehens ein-
gesetzt werden.

Das im Wohneigentum gebundene steuerlich geforderte Altersvorsorgekapital dient als
Grundlage fiir die spatere nachgelagerte Besteuerung. Ob insoweit eine tatsachliche Steuer-
belastung fiir den Steuerpflichtigen eintritt, hangt von den individuellen Einkommensverhalt-
nissen des Betreffenden in der Auszahlungsphase ab. Sollte es zu einer tatsachlichen Steu-
erbelastung kommen, kann der Steuerpflichtige einen Teil der aus der Zulagenzahlung resul-
tierenden Geldrente hierfir einsetzen.

Die nachgelagerte Besteuerung des in der Immobilie gebundenen steuerlich geférderten
Kapitals entspricht dem bei anderen begunstigten Anlageformen geregelten Verfahren. In
der ,Ansparphase” erfolgt eine Steuerfreistellung der Beitrage, in der ,Auszahlungsphase”
werden die sich aus den Beitragen, Zulagen und Ertragen ergebenden Leistungen nachge-
lagert besteuert. Wie bei Altersvorsorgebeitragen werden die geférderten Beitrage in dem so
genannten Wohnforderkonto erfasst. In das Wohnférderkonto werden der Entnahmebetrag
und die einzelnen gefdrderten Tilgungsbeitrage eingestellt und aufaddiert. Um — wie bei den
anderen Anlageprodukten — die durch die Nutzung der Férderung anfallenden Ertrage ada-
quat zu erfassen, wird der im Wohnférderkonto enthaltene Betrag jahrlich um 2 Prozent er-
hoht. Mit Beginn der ,Auszahlungsphase” hat der Forderberechtigte den Betrag des Wohn-
forderkontos sukzessive Uber einen Zeitraum von 20 bis 25 Jahren mit seinem individuellen
Steuersatz zu versteuern. Dies fuhrt zu einer Gleichbehandlung der Immobilie mit anderen
Anlageprodukten.

Entscheidet der Férderberechtigte die Selbstnutzung der Wohnimmobilie aufzugeben, erfolgt
die Besteuerung des in der Immobilie gebundenen steuerlich geférderten Kapitals. Die Be-
steuerung ergibt sich aus der nicht zweckentsprechenden Verwendung der steuerlichen For-
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derung fur einen anderen Zweck als fur die Altersvorsorge. Die gesetzlichen Regelungen
sehen allerdings die forderunschadliche Ubertragung des Wohnférderkontos auf eine andere
beglnstigte Altersvorsorgeform vor. Verstirbt der Férderberechtigte, bevor das Wohnférder-
konto zurlckgeflhrt ist, ist der noch nicht versteuerte Restwert von den Erben zu versteuern.
Ziel der steuerlichen Foérderung ist der Aufbau einer Altersvorsorge des Berechtigten und
nicht die Erhdhung der Leistungsfahigkeit der Erben. Im Falle der Ubertragung auf den Uber-
lebenden Ehegatten ist eine Ausnahmeregelung vorgesehen. Auch dies flihrt zu einer
Gleichbehandlung der Wohnimmobilie mit den anderen Anlageprodukten.

Ferner kénnen klnftig auch Leistungen des Zulageberechtigten fir den Erwerb von weiteren
Geschéftsanteilen an Genossenschaften im Rahmen eines zertifizierten Altersvorsorgever-
trages steuerlich geférdert.

Neben der Einbeziehung der selbstgenutzten Wohnimmobilie in die ,Riester-Férderung®
wird auch die Kinderzulage fiir die ab dem 1. Januar 2008 geborene Kinder des Forderbe-
rechtigten auf 300 Euro erhéht, um die Attraktivitat der steuerlich geférderten Altersvorsorge
weiter zu steigern. Hierdurch sollen insbesondere Familien mit Kindern motiviert werden,
zusatzliche Altervorsorge zu betreiben, um die im gesetzlichen Alterssicherungssystem vor-
genommenen Leistungsdampfungen abzufedern und auch Familien zu erméglichen, den im
Erwerbsleben erreichten Lebensstandard im Alter zu halten. Da die Begrenzung des Son-
derausgabenabzugs der Héhe nach unverandert bleibt, wird mit dieser MaRnahme in erster
Linie ein weiterer Anreiz fir Gering- und Durchschnittsverdiener mit Kindern geschaffen.
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Il. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Einkommensteuergesetz)

Zu Nummer 1 (§ 22 Nr. 5 Satz 4)

Die Einbeziehung der selbstgenutzten Wohnimmobilie und von weiteren Geschaftsanteilen
an einer im Genossenschaftsregister eingetragenen Genossenschaft fir eine im Inland bele-
gene Genossenschaftswohnung zu eigenen Wohnzwecken soll im Interesse einer echten
Wahlfreiheit des Zulageberechtigten gleichberechtigt gegentiber den anderen Anlageformen
erfolgen. Die Gleichbehandlung von geférdertem Wohneigentum mit anderen Altersvorsor-
geanlagen bedeutet neben der vollen Férderung in der ,Ansparphase” auch die nachgelager-
te Besteuerung des im Wohneigentum gebundenen geférderten Altersvorsorgevermogens.

Bei der selbst genutzten Wohnimmobilie erfolgt die nachgelagerte Besteuerung nicht durch
die Erfassung eines fiktiven Mietvorteils, sondern durch eine planmaRige Verminderung des
Wohnférderkontos (§ 92a Abs. 2). In diesem Konto werden die in der Wohnimmobilie gebun-
denen steuerlich geférderten Betrage erfasst. Hierzu gehdéren neben dem Altersvorsorge-
Eigenheimbetrag (§ 92a Abs. 1) auch die geforderten Tilgungsbeitrdge und eine entspre-
chende fiktive Verzinsung.

In dem Umfang, in dem das Wohnférderkonto reduziert wird — durch Verminderungs- oder
Auflosungsbetrage (§§ 92a Abs. 2 Satz 4, 92a Abs. 3 Satz 5) — erfolgt eine nachgelagerte
Besteuerung. D.h. die entsprechenden Betrage sind vom Steuerpflichtigen mit seinem indivi-
duellen Steuersatz zu versteuern. Die Reduzierungsbetrage werden insoweit den Geldleis-
tungen aus den anderen Altersvorsorgeprodukten gleichgestellt.

Ist die selbstgenutzte Wohnimmobilie oder der Erwerb von weiteren Geschaftsanteilen an
Genossenschaften nach § 1 Abs. 1 Satz 2 AltZertG in einen zertifizierten Altersvorsorgever-
trag integriert worden, d.h. ergeben sich aus dem Altersvorsorgevertrag Leistungen im Sinne
des § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 AltZertG, dann sind diese nach Nummer 5 Satz 1 nachgelagert
zu besteuern. Einer Sonderregelung bedarf es insoweit nicht.

Zu Nummer 2 (§ 52 Abs. 66 - neu -)

Satz 1

Nach dem bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Recht kann der Anleger — wenn die ent-
sprechenden Voraussetzungen vorliegen — unter Umstanden das gesamte steuerlich gefér-
derte Altersvorsorgekapital als Altersvorsorge-Eigenheimbetrag fir die Anschaffung oder
Herstellung einer selbstgenutzten Wohnimmobilie verwenden. Der enthommene Betrag ist in
diesen Fallen beginnend mit dem zweiten auf die Anschaffung folgenden Jahr in gleichmaRi-
gen Raten bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres zugunsten eines Altersvorsorgevertra-
ges zuriickzuzahlen.

Nach § 1 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe c AltZertG sieht jeder zertifizierte Altersvorsorgevertrag
eine entsprechende Entnahmemaglichkeit vor.

Aufgrund der Modifikation des Altersvorsorge-Eigenheimbetrags kann der Anleger nach § 14
Abs. 3 AltZertG mit seinem Anbieter die Umstellung des bestehenden Vertrages auf den
modifizierten Altersvorsorge-Eigenheimbetrag vereinbaren.

Wird von dieser Mdéglichkeit kein Gebrauch gemacht, dann gilt insoweit aus Vertrauens-
schutzgrinden die §§ 92a, 92b in der bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Fassung wei-
ter. Dies bedeutet, dass zwar die Entnahme von mehr als 50 Prozent des geforderten Kapi-
tals moglich ist, in diesen Fallen jedoch die entsprechenden Voraussetzungen des § 92a
EStG a.F. zu beachten sind. Hierzu gehért u.a., die Mindestentnahmegrenze und die Ver-
pflichtung den enthommene Betrag bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres zurtickzuzah-
len.
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Fir Anleger, die einen zertifizierten Altersvorsorgevertrag nach dem 31. Dezember 2006
abschliefl3en, gilt der Altersvorsorge-Eigenheimbetrag in der ab dem 1. Januar 2007 gelten-
den Fassung.

Satz 2

Werden die Regelungen der §§ 92a und 92b in der bis zum 31. Dezember 2006 geltenden
Fassung in Anspruch genommen, so sind die Regelungen im § 22 Nr. 5 Satz4 und § 82
Abs. 4 Nr. 4 ebenfalls in der bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Fassung anzuwenden,
um auch in diesen Fallen die nachgelagerte Besteuerung sicherzustellen und eine Doppel-
férderung zu vermeiden.

Satz 3

Mit dieser Regelung wird sichergestellt, dass auch bei einer Anwendung der §§ 92a und 92b
in der bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Fassung der Zulageberechtigte seinen Anzei-
gepflichten nachkommt, da diese bisher in § 13 Abs. 1 AltvDV in der bis zum 31. Dezember
2006 geltenden Fassung geregelt waren (vgl. Artikel 4 Nr. 3).

Zu Nummer 3 (§ 82)

Zu Buchstabe a (Absatz 1 Satz 1)

§ 82 bestimmt, welche Beitragsleistungen im Rahmen im § 10a sowie im Abschnitt X| steuer-
lich begunstigt werden. Hierzu gehodren u.a. Beitrdge zugunsten eines zertifizierten Alters-
vorsorgevertrages. Hierunter fallen kiinftig auch Leistungen des Zulageberechtigten fir den
Erwerb von weiteren Geschéaftsanteilen an Genossenschaften im Rahmen eines zertifizierten
Altersvorsorgevertrages. Einer Sonderregelung bedarf es insoweit nicht.

Neben diesen Sparbeitrdgen gehdren zu den Altersvorsorgebeitrdgen nunmehr auch die bis
zu Beginn der Auszahlungsphase erbrachten Tilgungsleistungen, die der Zulageberechtigte
zur Tilgung eines Darlehens im Rahmen eines auf seinen Namen lautenden Vertrags, der
nach § 5 des Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetzes zertifiziert ist (Altersvorsorge-
vertrag), leistet. Es sind mithin nur Tilgungsleistungen begunstigt, wenn das zugrunde lie-
gende Darlehen Teil eines zertifizierten Altersvorsorgevertrages ist. Da die fur die Tilgungs-
beitrage gewahrten Zulagen zum Aufbau einer Geldrente eingesetzt werden, muss der Al-
tersvorsorgevertrag neben dem Darlehensteil auch immer die Gewahrung einer lebenslan-
gen Leistung im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 4 AltZertG vorsehen.

Tilgungsleistungen werden allerdings nur dann den Altersvorsorgebeitragen gleichgestellt,

wenn das Darlehen unmittelbar flr eine nach dem 1. Januar 2007 erfolgte Anschaffung oder

Herstellung von Wohneigentum eingesetzt wird. Nicht den Altersvorsorgebeitragen gleichge-

stellt sind somit Tilgungsleistungen fir ein Darlehen, welches

» zur Finanzierung einer vor dem 1. Januar 2007 angeschafften oder hergestellten Wohn-
immobilie eingesetzt wurde;

» nicht im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung
der Wohnimmobilie aufgenommen wurde;

» nicht mehr fUr eine selbstgenutzte Wohnimmobilie eingesetzt wird.

Durch die Regelung des Absatzes 1 Satz 1 Buchstabe b wird auch sichergestellt, dass die
erbrachten Tilgungsleistungen bei der Mindesteigenbeitragsberechnung nach § 86 bertck-
sichtigt werden.

Zu Buchstabe b (Absatz 4 Nr. 4)

Leistungen, die der Zulageberechtigte zur Minderung des Wohnférderkontos erbringt, dirfen
nicht erneut als Altersvorsorgebeitrag berlcksichtigt werden. Eine mehrfache steuerliche
Begunstigung der gleichen Beitrage wird vermieden (Ausschluss einer Doppelférderung).

Zu Nummer 4 (§ 85 Abs. 1 Satz 2 - neu -)
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Durch die Erh6hung der Kinderzulage soll insbesondere Férderberechtigten mit Kindern ein
weiterer Anreiz gegeben werden, trotz der ihnen obliegenden Belastungen eine zusatzliche
private Altersvorsorge aufzubauen, um so die vorgenommenen leistungsrechtlichen Ein-
schnitte im jeweiligen Alterssicherungssystem kompensieren zu kénnen.

Zu Nummer 5 (§ 92)

Der Anbieter wird verpflichtet, in der jahrlich zu erteilenden Bescheinigung den Zulagebe-
rechtigten auch Uber den aktuellen Stand des Wohnforderkontos nach § 92a Abs. 2 Satz 1
zu informieren. Der Zulageberechtigte erfahrt somit zeitnah die aktuelle Entwicklung seines
Wohnférderkontos. Die entsprechend mitgeteilten Betrdge sind Grundlage fiur die spater
durchzufuhrende nachgelagerte Besteuerung. Hat er gegen die eingestellten Betrage Ein-
wande, wird ihm mit der Regelung im § 92b Abs. 3 die Mdglichkeit eroffnet, eine Klarung
durch die zentrale Stelle herbeizuflihren.

Zu Nummer 6 (§§ 92a und 92b)

Zu § 92a

Zu Absatz 1

Satz 1

Satz 1 regelt, dass einmalig bis zu 50 Prozent des geforderten Altersvorsorgevermaégens in
der Ansparphase zu Gunsten der Anschaffung oder Herstellung oder zu Beginn der Auszah-
lungsphase zur Entschuldung selbstgenutzten Wohneigentums oder fiir den Erwerb von wei-
teren Geschéaftsanteilen an Genossenschaften fiir selbst genutzten Wohnraum verwendet
werden kann, ohne das die Rechtsfolgen einer schadlichen Verwendung eintreten. Durch die
Beschrankung der Enthahmemdglichkeit auf maximal 50 Prozent des gefbérderten Kapitals
wird sichergestellt, dass im Altersvorsorgevertrag ein Restkapital verbleibt, das zu Beginn
der Auszahlungsphase zur Verrentung zur Verfigung steht und somit neben dem mietfreien
Wohnen im Alter eine zusatzliche Geldrente ermdglicht.

Der Altersvorsorge-Eigenheimbetrag muss unmittelbar - d.h. in unmittelbarem zeitlichen Zu-
sammenhang - fir die Anschaffung oder Herstellung einer inlandischen Wohnung im eige-
nen Haus oder einer inldndischen Eigentumswohnung, die eigenen Wohnzwecken dienen
soll, verwendet werden. Die Verwendung des ausgezahlten Betrages fiir die Ablésung eines
fur die Finanzierung von Anschaffungs- oder Herstellungskosten aufgenommenen Darlehens
steht nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Anschaffung und Herstellung einer
Wohnung (Umschuldung eines Altobjekts). Allerdings hat der Zulageberechtigte zudem die
Méglichkeit, zu Beginn der Auszahlungsphase den Altersvorsorge-Eigenheimbetrag zur Ent-
schuldung einer beglnstigten Wohnung zu verwenden.

Entnimmt der Zulageberechtigte Kapital flir den Erwerb von weiteren Geschaftsanteilen an
Genossenschaften im Rahmen eines zertifizierten Altersvorsorgevertrag, handelt es sich
insoweit um eine Ubertragung von geférderten Altersvorsorgevermégen auf einen anderen
auf den Namen des Zulageberechtigten lautenden Altersvorsorgevertrag (§ 1 Abs. 1 Satz 1
Nr. 10 Buchstabe b AltZertG). Die Rechtsfolgen bei einem Anbieterwechsel sind im § 11
AltvDV geregelt; eine Sonderregelung in §§ 92a und 92b ist entbehrlich.

Hat der Steuerpflichtige mehrere Altersvorsorgevertrage, kann die Entnahmemdéglichkeit fiir
jeden dieser Vertrage genutzt werden. Er kann mithin aus jedem seiner Vertrage bis zu 50
Prozent entnehmen.

Die Abschaffung der bisher im Gesetz vorgegebenen Mindestgrenze fiir die Kapitalentnahme
ermdglicht es dem Zulageberechtigten, ggf. zu einem friheren Zeitpunkt das in seinem Al-
tersvorsorgevertrag angesparte Kapital als Eigenkapital fir die Finanzierung einer selbstge-
nutzten Immobilie zu verwenden. Dadurch erhéht sich die Flexibilitat und ermdéglicht dem
Zulageberechtigten eine Anpassung an die Bedirfnisse seiner Lebensplanung. Mit der Ab-
schaffung der bisher im Gesetz vorgegebenen Hochstgrenze wird die Verzahnung zwischen
dem geforderten Sparen und dem Erwerb einer selbstgenutzten Immobilie verbessert.
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Satz 2
Die Regelung bestimmt, welche Wohnung nach Satz 1 beguinstigt ist.

Satz 3

Die Entnahmen des Altersvorsorge-Eigenheimbetrag stellt im Zeitpunkt der Auszahlung kei-
ne nach § 22 Nr. 5 Satz 1 zu versteuernde Leistung dar. Die Besteuerung erfolgt grundsatz-
lich erst in der Auszahlungsphase durch einen - Uber einen langeren Zeitraum (mindestens
20 Jahre) sukzessiven Abbau der im Wohnférderkonto eingestellten Betrage(vgl. Absatz 2).
Dies entspricht dem bei anderen beglnstigten Anlageformen geregelten Verfahren und fihrt
zu einer Gleichbehandlung der Immobilie mit anderen Anlageprodukten.

Satz 4

Nach Satz 4 kénnen weder die auf die Tilgungsleistung im Sinne des § 82 Abs. 1 Satz 1
Buchstabe b entfallende Zulage noch die hierauf entfallenden Ertrage und Wertsteigerungen
als Tilgungsleistung verwendet werden. Die Zulagenforderung ist einem Altersvorsorgever-
trag gutzuschreiben und zum Aufbau einer Geldrente einzusetzen. Dadurch wird gewahrleis-
tet, dass dem Férderberechtigten in der Regel neben dem mietfreien Wohnen im Alter noch
eine zusatzliche Geldrente zur Verfigung steht. Es wird sichergestellt, dass auch im Falle
einer negativen Wertentwicklung der Wohnimmobilie die Altersvorsorge wenigstens zu ei-
nem gewissen Teil gesichert ist. Die sich aus einem mdglichen Sonderausgabenabzug erge-
bende zusatzliche Steuerermalligung unterliegt dieser Bindung nicht. Sie kann mithin auch
fur die weitere Tilgung des Darlehens eingesetzt werden.

Satz 5

Um dem Zulageberechtigten eine echte Wabhlfreiheit zu gewahrleisten, wird das eigentums-
ahnliche Dauerwohnrecht dem Wohneigentum gleichgestellt. Uber diese Formulierung soll
dem Burger ermoglicht werden

- sowohl eigentumsahnliches (unbefristet und vererbbar)

- als auch lebenslanges (befristet und nicht vererbbar)

Dauerwohnrecht zu erwerben und entsprechend dem Wohneigentum geférdert zu werden.
Dies gilt allerdings nur unter der Voraussetzung, dass ein entsprechendes Bestehenbleiben
des Dauerwohnrechts in der Zwangsversteigerung sichergestellt ist (durch Vereinbarung
maglich).

Zu Absatz 2

Satz 1

Das im Wohneigentum gebundene steuerlich geférderte Altersvorsorgekapital wird nach § 22
Nr. 5 sukzessiv nachgelagert besteuert. Dies entspricht dem bei anderen beglnstigten Anla-
geformen geregelten Verfahren. Hierzu werden das in der Wohnimmobilie gebundene —
steuerlich geforderte — Kapital und die Tilgungsleistung im Sinne des § 82 Abs. 1 Satz 1
Buchstabe b in einem Wohnférderkonto vom Anbieter gesondert erfasst. Das Wohnférder-
konto bildet insoweit die Grundlage flir die nachgelagerte Besteuerung. Dartber hinaus be-
notigt der Anbieter diese Daten um seiner Bescheinigungspflicht nach § 22 Nr. 5 Satz 5
nachzukommen sowie fur das Rentenbezugsmitteilungsverfahren nach § 22a. Ferner wird
sichergestellt, dass der Anbieter aufgrund der bei ihm gefiihrten Daten seiner jahrlichen Be-
scheinigungspflicht nach § 92 nachkommen kann.

Satz 2

Um eine Gleichbehandlung mit anderen Altersvorsorgeanlagen zu erreichen, ist — ebenso
wie das Altersvorsorgevermdgen in einem Altersvorsorgevertrag - der Gesamtbetrag des
Wohnférderkontos adaquat zu verzinsen. Hierfir wird ein fester Zinssatz in Héhe von 2 Pro-
zent bestimmt. Mit Ablauf eines Kalenderjahres ist das Wohnférderkonto jeweils um 2 Pro-
zent zu erhéhen. Der Zinssatz ist an der aktuellen SWAP-Mitte und der mittleren Verzinsung
anderer Riesterprodukte angelehnt. Die Verzinsung erfolgt jahresbezogen (nicht taggenau)
und einheitlich mit Ablauf des Kalenderjahres.
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Satze 3 und 4

Der Zulageberechtigte kann jederzeit und in variabler Héhe sein Wohnférderkonto zurlckfiih-
ren, soweit dies vom Anbieter vertraglich vorgesehen ist. Die so erbrachten Leistungen des
Zulageberechtigten mindern in dieser Hohe das Wohnférderkonto. In den Fallen des Absat-
zes 3 Satz 7 Nr. 2 kann ebenfalls eine Minderung des Wohnférderkontos in Hohe des geleis-
teten Einzahlungsbetrages erfolgen, wenn dies der Zulageberechtigte bestimmt.

Mit Beginn der ,Auszahlungsphase“ hat der Férderberechtigte den Betrag des Wohnférder-
kontos sukzessive Uber einen Zeitraum von 20 bis 25 Jahren (abhangig vom konkreten Be-
ginn der Auszahlungsphase) mit seinem individuellen Steuersatz zu versteuern (§ 22 Nr. 5
Satz 4). Dies flhrt zu einer Gleichbehandlung der Immobilie mit anderen Anlageprodukten.
Das Wohnférderkonto wird entsprechend um den Betrag vermindert, der der nachgelagerten
Besteuerung zugrunde gelegt wird (Verminderungsbetrag). Der Verminderungsbetrag ist
nach Satz 4 der Betrag, der sich zu Beginn der Auszahlungsphase durch die Verteilung des
im Wohnférderkonto eingestellten Gesamtbetrages - nach Verzinsung - bis zur Vollendung
des 85. Lebensjahres des Zulageberechtigten ergibt. Durch die Verminderung des Wohnfér-
derkontos um die der Besteuerung zugrunde gelegten Betrage, wird eine Doppelbesteue-
rung des Altersvorsorge-Eigenheimbetrags, der geférderten Tilgungsbeitrage und der ent-
sprechende fiktiven Verzinsung vermieden. Somit ist das Wohnférderkonto spatestens im
Kalenderjahr, in dem der Zulageberechtigte sein 85. Lebensjahr vollendet, vollstandig zu-
rickgeflihrt und die nachgelagerte Besteuerung des im Wohneigentum gebundenen steuer-
lich geférderten Altersvorsorgekapitals beendet.

Satz 5

Leistungen des Zulageberechtigten, die zur Minderung des Wohnférderkontos fiihren (Satz 3
Buchstabe a), hat der Anbieter bei Einstellung der Betrage in das Wohnférderkonto der zent-
ralen Stelle zu melden. Die Verminderungsbetrage und die Zinsen kénnen dagegen von der
zentralen Stelle selbst ermittelt werden und missen daher nicht vom Anbieter Ubermittelt
werden. Somit kann die zentrale Stelle die weitere Entwicklung des Wohnférderkontos nach-
vollziehen. Dies ist fir das Verfahren nach § 92b Abs. 3 erforderlich. Dartber hinaus hat der
Anbieter zu Beginn der Auszahlungsphase den tatsachlichen Auszahlungszeitpunkt der zent-
ralen Stelle mitzuteilen, damit diese das Wohnférderkonto von Amts wegen feststellen kann
(§ 92b Abs. 3).

Satze 6 und 7

Wird bei einem  Anbieterwechsel geférdertes  Altersvorsorgevermdégen  nach
§ 93 Abs. 2 Satz 1 Ubertragen, ist bei Bestehen eines Wohnférderkontos dieses vom neuen
Anbieter fortzuflihren, um die Besteuerungsgrundlagen fir die nachgelagerte Besteuerung
weiterhin sicherzustellen. Beim bisherigen Anbieter kann das Wohnférderkonto nach dessen
Ubertragung auf den Anbieter des neuen Vertrags geschlossen werden. Dies gilt entspre-
chend in den in Satz 7 genannten Ubertragungsféllen (z.B. bei Ubertragungen im Rahmen
der Regelung von Scheidungsfolgen).

Zu Absatz 3

Satze 1 bis 5

Bei einer nicht nur voribergehenden Aufgabe der Selbstnutzung der geférderten Immobilie
steht diese dem Zulageberechtigten nicht mehr fur seine Altersvorsorge zur Verfugung. In
diesen Fallen wird im Satz 4 bestimmt, dass das in der Wohnimmobilie gebundene — steuer-
lich geférderte — Kapital bereits zu diesem Zeitpunkt der nachgelagerten Besteuerung zuzu-
fuhren ist. Hierzu wird festgelegt, dass die im Wohnforderkonto erfassten Betrage als Leis-
tungen aus einem Altersvorsorgevertrag im Zeitpunkt der Aufgabe dem Zulageberechtigten
zuflieBen und sodann nach § 22 Nr. 5 besteuert werden. Die Besteuerung ergibt sich aus der
nicht zweckentsprechenden Verwendung der steuerlichen Foérderung flr einen anderen
Zweck als fur die Altersvorsorge. Wurde der Betrag der nachgelagerten Besteuerung zuge-
fuhrt, kann der Anbieter das Wohnférderkonto auflésen (Satz 5).



-19 -

Verstirbt der Férderberechtigte, bevor das Wohnférderkonto zurtickgefiihrt ist, ist der noch
nicht versteuerte Restbetrag des Wohnférderkontos von den Erben zu versteuern (Satz 4
i.V.m. Satz 2). Ziel der steuerlichen Forderung ist der Aufbau einer Altersvorsorge des Be-
rechtigten und nicht die Erhéhung der Leistungsfahigkeit der Erben. Somit wird auch in die-
sen Fallen eine Gleichstellung mit den anderen Altersvorsorgeprodukten erreicht.

Damit der Anbieter von einer nicht nur voribergehenden Aufgabe der Selbstnutzung der
geférderten Wohnimmobilie Kenntnis erlangt und die nachgelagerte Besteuerung durchge-
fuhrt werden kann, ist der Zulageberechtigte nach Satz 1 verpflichtet seinem Anbieter den
Zeitpunkt der Aufgabe mitzuteilen. Dies gilt entsprechend fur den Rechtsnachfolger (Satz 2).
Eine Mitteilungspflicht entfallt, wenn das Wohnférderkonto bereits vollstandig zurlickgefihrt
ist, da in diesem Fall eine nachgelagerte Besteuerung nicht mehr zu erfolgen hat (Satz 3).

Satz 6
Der Anbieter hat den Auflésungsbetrag sowie den Zeitpunkt der Aufgabe der zentralen Stelle
mitzuteilen, damit diese die weitere Entwicklung des Wohnférderkontos nachvollziehen kann.

Satz 7
In Satz 7 werden Ausnahmefélle bestimmt, in denen eine Anzeigepflicht fir den Zulagebe-
rechtigten oder den Rechtsnachfolger entfallt.

In Nummer 1 (Objektwechsel) steht dem Zulageberechtigten weiterhin eine selbstgenutzte
Immobilie flr seine Altersvorsorge zur Verfigung, so dass die Folgen einer schadlichen
Verwendung nicht eintreten.

Wird eine férderunschadliche Ubertragung des Wohnférderkontos auf eine andere beglins-
tigte Altersvorsorgeform vorgenommen (Nummer 2), steht dem Zulageberechtigten ein er-
hohtes Altersvorsorgevermogen im Alter zur Verfigung. Insoweit treten die Folgen einer
schadlichen Verwendung nicht ein. DarUber hinaus wird bestimmt, dass in den Fallen in de-
nen die Einzahlung nicht beim Anbieter erfolgt, der das Wohnférderkonto fuhrt, der Zulage-
berechtigte die Einzahlung diesem Anbieter mitzuteilen hat. So kann insoweit Absatz 2
Satz 6 entsprechend angewandt werden, das heil’t, dass das Wohnfoérderkonto beim Anbie-
ter des neuen Vertrags weiterzufiihren ist und beim Anbieter des bisherigen Vertrags ge-
schlossen wird. Ggf. kann der Zulageberechtigte bestimmen, dass der Einzahlungsbetrag als
Leistung nach Absatz 2 Satz 3 Buchstabe a verwendet wird. Mit dieser Regelung wird si-
chergestellt, dass das Wohnférderkonto von dem Anbieter gefuhrt wird, bei dem sich das
bisher im Wohneigentum gebundene steuerlich geférderte Altersvorsorgekapital befindet.

Im Falle der Ubertragung auf den tiberlebenden Ehegatten ist ebenfalls eine Ausnahmerege-
lung vorgesehen (Nummer 3); dies ist vergleichbar mit der Regelung im § 93 Abs. 1 Satz 4
Buchstabe c.

Bei einer Zuweisung der Ehewohnung aufgrund einer richterlichen Entscheidung (Num-
mer 4) treten die Folgen der schadlichen Verwendung nicht ein. Eine Ubertragung des
Wohnférderkonto erfolgt zu diesem Zeitpunkt ebenfalls noch nicht. Dies geschieht ggf. erst
im Rahmen der Ehescheidung (vgl. Absatz 2 Satz 7).

Zu § 92b

Zu Absatz 1

Die bisherigen Abséatze 1 und 2 werden zusammengefasst. Neben den redaktionellen Ande-
rungen ergeben sich Folgednderungen aufgrund der Anderung im § 92a, da Regelungen zur
Rickzahlung des Altersvorsorge-Eigenheimbetrags nicht mehr erforderlich sind.

Zu Absatz 2
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Es erfolgen eine redaktionelle Anpassung des Verweises sowie eine Erganzung der Num-
mer 1 um den Auszahlungsbetrag, damit die zentrale Stelle die Entwicklung des Wohnfor-
derkontos nachvollziehen kann.

Zu Absatz 3

Der Zulageberechtigte hat die Mdoglichkeit, den Stand seines Wohnforderkontos von der
zentralen Stelle gesondert feststellen zu lassen. Diese Entscheidung kann der Zulagebe-
rechtigte ggf. anfechten. Dies dient der Sicherstellung der verfassungsrechtlich gebotenen
Rechtsschutzmoglichkeiten des Zulageberechtigten. Fur die Durchfiihrung der Feststellung,
sind die bei der Festsetzung der Zulage geltenden Vorschriften anzuwenden.

Um eine Weiterfihrung des Wohnforderkontos auf gesicherter Datenbasis zu gewahrleisten,
erfolgt in den Féllen des Absatzes 2 Satz 6 und 7 die Feststellung des Wohnférderkontos
von Amts wegen. Daruber hinaus stellt die zentrale Stelle in den Fallen der schadlichen Ver-
wendung nach § 93 Abs. 1 sowie zu Beginn der Auszahlungsphase das Wohnférderkonto
fest, damit die nachgelagerte Besteuerung ebenfalls auf einer gesicherten Datenbasis er-
folgt. Die Feststellung ist dem Anbieter und dem Zulageberechtigten mitzuteilen. Somit wird
auch in den Fallen des Satzes 3 dem Zulageberechtigten die Mdglichkeit eroffnet, die Ent-
scheidung anzufechten.

Zu Nummer 7 (§ 93 Abs. 1)

Zu Buchstabe a (Satz 3 - neu -)

Mit dieser Regelung wird bestimmt, dass neben der Entnahme des Altersvorsorge-
Eigenheimbetrags vom Zulageberechtigten kein weiteres Kapital aus diesem Altersvorsorge-
vertrag unschadlich entnommen werden kann. So wird sichergestellt, dass auch bei einer
Anwendung der §§ 92a und 92b noch ein Restkapital verbleibt, das zur Verrentung zur Ver-
figung steht und somit neben dem mietfreien Wohnen im Alter eine zusatzliche Geldrente
ermoglicht.

Zu Buchstabe b (bisheriger Satz 3)

Die im Altersvorsorge-Eigenheimbetrag enthaltenen Zulage und der darauf entfallende Steu-
erermaligungsbetrag sind im Wohnférderkonto enthalten und unterliegen im Falle einer
schadlichen Verwendung der nachgelagerten Besteuerung nach § 22 Nr. 5, insoweit ist eine
zusatzliche Rickzahlungsverpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 nicht erforderlich.

Zu Artikel 2 (Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetz)

Das Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz bestimmt, wie Altersvorsorgevertrage vertraglich
ausgestaltet sein missen, damit die zugunsten der betreffenden Vertrage gezahlten Beitrage
steuerlich geférdert werden und welche Unternehmen als Anbieter von Altersvorsorgevertra-
gen in Frage kommen. Als Nachweis fur das Vorliegen der entsprechenden Voraussetzun-
gen hat der Gesetzgeber eine Zertifizierung vorgesehen. Zertifizierungsbehorde ist die Bun-
desanstalt flr Finanzdienstleistungsaufsicht.

Die im Einkommensteuerrecht vorgenommene verbesserte Einbeziehung des selbstgenutz-
ten Wohneigentums fiihrt auch zu den entsprechenden Anderungen im Altersvorsorgever-
trage-Zertifizierungsgesetz.

So konnen Altersvorsorgevertrage kinftig neben einer lebenslangen Altersversorgung in
Form einer Geldleistung dem Anleger zusatzlich die Mdéglichkeit eines Darlehens zur An-
schaffung oder Herstellung selbstgenutzten Wohneigentums einrdumen (vgl. Nummer 1
Buchstabe b)).

Die zugunsten eines solchen Darlehens erbrachten Tilgungsleistungen werden wie Alters-
vorsorgebeitrdge behandelt und dementsprechend steuerlich begtinstigt. Die insoweit geleis-
tete Zulage nach Abschnitt XI EStG muss auf den zu Grunde liegenden Altersvorsorgever-
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trag Uberwiesen werden. Die Zulage und die darauf entfallenden Ertrage sind fur den Aufbau
einer lebenslangen Altersversorgung im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 zu verwenden.

DarlUber hinaus kdnnen nunmehr auch in das Genossenschaftsregister eingetragene Genos-
senschaften einen zertifizierten Altersvorsorgevertrag und damit steuerlich beglinstigte Al-
tersvorsorgeprodukte anbieten. Dies ermoglicht es, dass Beitrage des Steuerpflichtigen nach
§ 10a / Abschnitt XI EStG gefdrdert werden kénnen, wenn diese zum Erwerb von weiteren
Geschéftsanteilen fir die Nutzung einer im Inland belegenen Genossenschaftswohnung ein-
gesetzt werden. Diese Art der Vermogensanlage flhrt zu einer Reduzierung der Wohnkosten
im Alter (beispielsweise durch Mietminderung) und stellt mithin einen weiteren Baustein in
einer den Lebensstandard im Alter sichernden Altersvorsorge dar.

Zu Nummer 1 (§ 1)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Zu Doppelbuchstabe aa (Satz 1)

Zu Dreifachbuchstabe aaa bis ccc (Satz 1 Nr. 4 und 5)

Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe a hat ein Altersvorsorgevertrag u.a. eine lebenslan-
ge Altersvorsorge in Form einer Rentenzahlung oder als Auszahlungsplan mit Teilkapitalver-
rentung vorzusehen. Dies entspricht unverandert der bisherigen Regelung in § 1 Abs. 1
Satz 1 Nr. 4. § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b sieht ergédnzend vor, dass die lebenslange
Altersvorsorgeleistung auch durch eine lebenslange Verminderung des monatlichen Nut-
zungsentgeltes fir die selbst genutzte Genossenschaftswohnung erbracht werden kann. Nur
die lebenslange Verminderung gewabhrleistet die Gleichwertigkeit gegentiber anderen Alters-
vorsorgeprodukten und wahrt den Versorgungscharakter bei dieser Form der Altersvorsorge.
Uber den Wert dieser Art der Altersvorsorge hat der Anbieter den Anleger zu informieren

§7)

Bei der Altersvorsorge im Wege der Anschaffung weiterer Geschaftsanteile hat der Ver-
tragspartner zwei Vertrage mit der Genossenschaft. Zum einen den Aufnahmevertrag, mit
dem er Mitglied der Genossenschaft geworden ist, zum anderen den Altersvorsorgevertrag.
Wenn der Vertragspartner im Falle des Ausschlusses, des Ausscheidens des Mitglieds oder
der Auflosung der Genossenschaft nicht mehr Mitglied der Genossenschaft ist, hat er die
Méglichkeit, die eingezahlten Altersvorsorgebeitrage und die gutgeschriebenen Ertrage auf
einen anderen Altersvorsorgevertrag zu tbertragen (§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchstabe a).

Das in § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchstabe b enthaltene Auszahlungsverbot fir die auf die
weiteren Geschaftsanteile entfallenden Ertrage stellt sicher, dass der steuerlich geférderte
Erwerb von weiteren Geschéaftsanteilen keine bloRRe Kapitalanlage ist, sondern der Altersvor-
sorge dient.

Zu Dreifachbuchstabe ddd (Satz 1 Nr. 10 Buchstabe c)

Nach § 92a EStG ist die Entnahme eines Altersvorsorge-Eigenheimbetrages auf maximal 50
Prozent des angesparten Altersvorsorgekapitals beschrankt. Diese Anderung der steuerli-
chen Rahmenbedingungen wird mit der Anderung im ersten Halbsatz nachvollzogen.

Der neu hinzugefligte zweite Halbsatz sieht in Ubereinstimmung mit § 67b des Genossen-
schaftsgesetzes die Mdglichkeit zur Kindigung von weiteren Geschéaftsanteilen mit einer
Frist von drei Monaten zum Ende des Geschéftsjahres vor. Die M&glichkeit, die erworbenen
weiteren Geschéaftsanteile zu kiindigen, besteht sowohl in der Anspar- als auch in der Aus-
zahlungsphase. Ob insoweit die Voraussetzungen einer schadlichen Verwendung vorliegen,
richtet sich nach § 93 EStG.

Zu Doppelbuchstabe bb und cc (Satz 2)

Durch die Anderung in § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 Buchstabe ¢ endet Satz 1 nach der Aufzah-
lung. Damit wird aus dem bisherigen 2. Halbsatz des Satzes 1 ein neuer Satz der durch Arti-
kel 2 Nr. 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb neu gefasst wurde. Mit der Neufassung kénnen
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Altersvorsorgevertrage kunftig auch den Erwerb von weiteren Geschaftsanteilen an Genos-
senschaften vorsehen. Voraussetzung flr eine Zertifizierung ist auch in diesen Fallen, dass
die vertragliche Gestaltung die in Satz 1 aufgestellten Voraussetzungen erfilllt.

Der bisherige Satz 2 ermdglicht die Umwandlung von Altvertragen, die vor dem 1. Januar
2002 abgeschlossen wurden. Eine entsprechende Klarstellung ist nicht mehr erforderlich.
Die Regelung wird daher aufgehoben.

Zu Buchstabe b (Absatz 1a - neu -)

Ein Vertrag, der die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfullt, kann mit einer Darlehensoption
verknupft werden. Voraussetzung ist eine vertragliche Bestimmung, dass das Darlehen nur
fur eine selbstgenutzte Wohnimmobilie eingesetzt werden kann.

Nimmt der Anleger ein Darlehen in Anspruch, schlie3t er mit dem Anbieter hiertiber — wie bei
einem Bausparvertrag - einen gesonderten Darlehensvertrag. Fur diesen Darlehensvertrag
gelten die Zertifizierungskriterien (Absatz 1 Satz 1) nicht. Dies ist nicht erforderlich, da inso-
weit die besonderen Schutzvorschriften flr Verbraucherdarlehen (§ 491 BGB) anwendbar
sind. AuRerdem passen die Regelungen des Absatzes 1 Satz 1 teilweise nicht auf Darlehen,
z.B. hinsichtlich der Mdglichkeit, den Vertrag ruhen zu lassen. Steuerlich bilden beide Ver-
trage eine Einheit.

Fir den Altersvorsorgevertrag selbst bleibt es unverandert bei den Anforderungen des Ab-
satzes 1 Satz 1. Damit wird sichergestellt, dass die vom Anleger gezahlten Sparbeitrage,
sowie die auf die Tilgungsbeitrdge entfallende Zulage zum Aufbau einer lebenslangen Al-
tersversorgung im Sinne des Absatzes 1 eingesetzt werden. Dies bedeutet beispielsweise,
dass der Anleger nur im Hinblick auf die von ihm gezahlten Altersvorsorgebeitrage das Recht
hat, den Vertrag ruhend zu stellen.

Die Koppelung des Darlehens mit sonstigen Versicherungsabschlissen wird untersagt, um
eine Umgehung der Regelungen Uber die Hinterbliebenenversorgung zu vermeiden.

Zu Buchstabe c (Absatz 2)

Zu Doppelbuchstabe aa (Satz 2)

Zu Dreifachbuchstabe aaa (Nummer 1, 2 und 3)

Anderungen zur Anpassung an die aktuelle amtliche Gesetzesbezeichnung.

Zu Dreifachbuchstabe bbb (Nummer 4)

Die Regelung stellt sicher, dass in das Genossenschaftsregister eingetragene Genossen-
schaften, die nicht eine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz besitzen, eine vergleichbare
Gewahr fur die finanzielle Leistungsfahigkeit bieten wie Kreditinstitute oder Versicherungsun-
ternehmen. Da sie nicht — wie letztere — unter der Aufsicht der BaFin stehen, soll der Pri-
fungsverband, dem die Genossenschaft angehoért und der durch seine Prifungstatigkeit und
Betreuung einen umfassenden Einblick in die Geschaftsfliihrung und die Vermégenslage der
Genossenschaft hat, in einer gutachterlichen AuRerung dazu Stellung nehmen, ob die Ge-
nossenschaft in der Lage ist, die Altersvorsorgevertrage ordnungsgemaf zu verwalten und
zu erflllen.

Da Genossenschaften, soweit sie keine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz haben, kei-
ner Pflicht zu einer Einlagensicherung unterliegen, wird zudem angeordnet, dass sie eine
gleichwertige Sicherung der Anspriche aus den Altersvorsorgevertragen vorsehen muissen -
dies kann, wie ausdriicklich als Beispiel aufgefihrt, durch eine Bankblrgschaft oder eine
Insolvenzversicherung, aber auch durch die Bestellung eines Grundpfandrecht an einem der
Genossenschaft gehérenden Grundstuck oder eine gleichwertige Sicherheit geschehen.
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Ferner wird vorgeschrieben, dass die Satzung der Genossenschaft verschiedene Anforde-
rungen erfiillen muss: Sie muss gemal § 7a Abs. 1 Satz 1 GenG eine Beteiligung mit meh-
reren Geschaftsanteilen erlauben und darf flr Mitglieder, die weitere Geschaftsanteile zum
Zwecke der Durchflihrung eines Altervorsorgevertrages angeschafft haben, hinsichtlich die-
ser weiteren Geschéaftsanteile keine Verpflichtung zu Nachschissen zur Insolvenzmasse
oder zu weiteren Einzahlungen nach § 87a Abs. 2 GenG sowie keine langere Kiindigungs-
frist als die des § 65 Abs. 2 Satz 1 GenG und keine abweichende Regelungen fir die Aus-
zahlung des Auseinandersetzungsguthabens im Sinn des § 73 Abs. 4 GenG vorsehen. Die
Satzung kann also bei bestimmten Regelungen (der Verteilung von Gewinn und Verlust, der
Verpflichtung zu Nachschissen zur Insolvenzmasse, der Verpflichtung zu weiteren Zahlun-
gen nach § 87a Abs. 2 GenG und der Kindigungsfrist nach § 65 Abs. 2 GenG) fur Mitglieder,
soweit sie sich zum Zweck der Durchflihnrung eines Altersvorsorgevertrages mit weiteren
Geschéftsanteilen beteiligen, von den Bestimmungen fur andere Mitglieder abweichen. Die
zwingenden Sondervorschriften fur die Altersvorsorgevertrage stellen insoweit einen recht-
fertigenden Grund fir die unterschiedliche Behandlung dar.

Zu Doppelbuchstabe bb (Satz 3)
Anderung zur Anpassung an die aktuelle amtliche Gesetzesbezeichnung.

Zu Buchstabe d (Absatz 3)
Redaktionelle Folgednderung aus der Einfihrung der Darlehensoption nach Absatz 1a.

Die Zertifizierung kann sich somit auf einen Vertrag beziehen, der die Voraussetzungen der
Absatze 1 und 2 erfullt. Alternativ dazu kann der Altersvorsorgevertrag eine Darlehensoption
vorsehen. In diesem Fall ist fir die auf den Darlehensteil entfallenden Vertragsbestandteile
Absatz 1a malRgebend. Fiir den anderen Teil des Vertrages ergibt sich die Anwendung des
Absatzes 1 Satz 1 durch den Verweis in Absatz 1a Satz 3.

Zu Nummer 2 (§ 4)

Zu Buchstabe a (Absatz 1 Satz 2)

Zu Doppelbuchstabe aa (Nummer 1)

Redaktionelle Folgeanderung aus der Einfihrung der Darlehensoption nach § 1 Abs. 1a.

Zu Doppelbuchstabe bb (Nummer 2)

Anstelle einer Erlaubnis sind bei Genossenschaften ein Auszug aus dem Genossenschafts-
register, die Satzung der Genossenschaft und die gutachterliche AuRerung des Priifungs-
verbandes nach § 1 Abs.2 Satz 2 Nr. 4 vorzulegen.

Zu Buchstabe b (Absatz 2 Satz 2)
Redaktionelle Folgednderung aus der Einfihrung der Darlehensoption nach § 1 Abs. 1a.

Zu Nummer 3 (§ 5)
Redaktionelle Folgeanderung aus der Einfihrung der Darlehensoption nach § 1 Abs. 1a.

Aus Wettbewerbsgrinden regelte die Vorschrift, dass Zertifizierungen mit EinfUhrung des
Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetz friihestens jedoch zum 1. Januar 2002 vorge-
nommen werden kdnnen. Eine entsprechende Aussage ist mehr als vier Jahre nach Einfuh-
rung des AltZertG nicht mehr erforderlich. Hinsichtlich des Zeitpunktes der erstmaligen Zerti-
fizierung von Vertragen mit einer Darlehensoption nach § 1 Abs. 1a wird auf § 14 AltZertG
verwiesen.

Zu Nummer 4 (§ 8 Abs. 1 Satz 4)

Der Priifungsverband soll nicht nur im Vorfeld der Zertifizierung eine gutachterliche AuRe-
rung abgeben, sondern auch in der Zeit danach zur Unterrichtung der Zertifizierungsbehérde
verpflichtet sein, wenn er aufgrund seiner regelmafigen Prifung einschlagige Tatsachen
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feststellt. Bei anderen Anbietern stellt die BaFin im Rahmen ihrer laufenden Aufsicht solche
Tatsachen selbst fest.

Zu Nummer 5 (§ 14 Abs. 3 - neu -)

Die Ubergangsregelung stellt sicher, dass zertifizierte Vertragsmuster ohne zusétzliche Kos-
ten fur die Anbieter auf die neuen Rahmenbedingungen umgestellt werden kénnen. Auller-
dem kann in bereits abgeschlossene Altersvorsorgevertrage auch eine Darlehensoption in-
tegriert werden, so dass auch Anleger die bereits einen Altersvorsorgevertrag abgeschlos-
sen haben dem Grunde nach von den neuen Mdglichkeiten profitieren kénnen.

Zu Artikel 3 (Wohnungsbau-Pramiengesetz)

Die Einbeziehung des selbstgenutzten Wohneigentums in die private kapitalgedeckte Alters-
vorsorge (,Riester-Rente”) rechtfertigt es, die Wohnungsbaupramie fir Neuvertrdge abzu-
schaffen. Im Interesse der Konsolidierung der 6ffentlichen Haushalte missen (berholte
staatliche Subventionen abgebaut werden. Dazu miissen alle Bevolkerungsgruppen, auch
die Bausparer, ihren Beitrag leisten.

Schon im Haushaltsbegleitgesetz 2004 war vorgesehen, die Uberholte Subventionierung der
Wohnungsbauférderung in Form der Wohnungsbaupramie flir Neuvertrage ab 2004 abzu-
schaffen. Zu dem Gesetz hat der Bundesrat den Vermittlungsausschuss angerufen mit dem
Ziel, ,die Vorschlage der Ministerprasidenten Roland Koch und Peer Steinbriick zum Abbau
von Steuerverginstigungen und Finanzhilfen einzubeziehen“ (BR-Drs. 729/03 [Beschluss]).
Im Vermittlungsverfahren wurde entsprechend den Vorschlagen von Koch/Steinbriick eine
Absenkung der Wohnungsbaupramie um 12 Prozent von 10 Prozent auf 8,8 Prozent be-
schlossen worden (vgl. Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses - BT-Drs.
15/2261).

Die Grinde, die zum damaligen Vorschlag der Bundesregierung gefthrt haben, die Woh-
nungsbaupramie abzuschaffen, bestehen unverandert fort. Die Haushaltssanierung und der
Subventionsabbau ist auch heute unabweisliches und oberstes Ziel der Bundesregierung in
Ubereinstimmung mit der Koalitionsvereinbarung. Dazu ist der Abbau der lberholten Sub-
vention Wohnungsbaupramie nach wie vor sachgerecht, geeignet und dringend erforderlich.

Aufgrund der ausgeglichenen Wohnungsmarkte und dem Leerstand von Wohnraum in wei-
ten Landesteilen ist eine Subvention flir das Ansparen von Finanzmitteln zum Bau von
Wohneigentum, insbesondere vor dem Hintergrund der grofden Mittel die fir den Rickbau
von Wohnraum verausgabt werden, nicht mehr sinnvoll. Mit der derzeitigen Foérderung des
Bausparens werden Umverteilungsziele nicht erreicht, da in der Regel Bevdlkerungsgruppen
von der Wohnungsbaupramie profitieren, die auch aus eigener Kraft das Ansparen fiir den
selbstgenutzten Wohnungsbau durchfiihren kénnen. Die knappen staatlichen Finanzmittel
mussen kunftig fur zukunftsorientierte MalRnahmen verwendet werden, wie dies mit dem
Ausbau der ,Riester-Rente” auf das selbstgenutzte Wohneigentum durchgefiihrt wird.

Der ganz uberwiegende Teil der Wohnungsbaupramie fliet in die Férderung von Bauspar-
vertrdgen. In einem vom Bundesministerium der Finanzen in Auftrag gegebenen Gutachten
aus dem Jahr 1998 zu ,Wirkungen staatlicher Sparférderung® hat die Prognos AG u.a. fest-
gestellt, dass von der Bausparférderung vorrangig Haushalte mit mittleren und gehobenen
Einkommen profitieren. Die diesen Haushalten zuflieRenden Subventionen werden von
Haushalten mit sehr hohen Einkommen, aber auch von Haushalten aus dem untersten Drittel
der Einkommensverteilung, denen selbst die Sparfahigkeit fehlt, aufgebracht. Nach dem
Gutachten wirken sich die FérdermalRnahmen nur gering auf das Geldanlageverhalten derje-
nigen Haushalte aus, die die Foérderung in Anspruch nehmen kénnen. Sie bewirken eher
eine allgemeine Férderung zugunsten der Sparform Bausparen. Zwar liel3en sich keine Hin-
weise fur eine nicht zielkonforme Mittelverwendung der ausgezahlten Bausparguthaben fin-
den, so dass die Fordermittel tatsachlich weitgehend fur die Bildung von Wohneigentum
verwandt wurden. Bei dlteren Sparern seien jedoch Mitnahmeeffekte zu beobachten.
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In einer weiteren Studie vom Juni 2001 hat sich das Karl-Brauer-Institut des Bundes der
Steuerzahler e.V. fir einen Abbau der Sparférderung im Allgemeinen und der Bausparfoérde-
rung im Besonderen ausgesprochen, weil das Bausparen flur die Uberwiegende Mehrzahl der
Bauwilligen (und der Erwerber von Wohneigentum) wegen der damit verbundenen glinstigen
Finanzierungsmoglichkeiten auch ohne staatliche Férderung interessant sei. Es sei daher
anzunehmen, dass die staatliche Bausparférderung zum erheblichen Teil nur ,mitgenom-
men“ werde.

Die Haushaltslage des Bundes lasst eine solche fragwirdige Forderung nicht weiter zu. Das
Vertrauen der bisherigen Bausparer soll aber geschutzt werden; aus Grinden des Vertrau-
ensschutzes soll deshalb die Wohnungsbaupramie grundsatzlich nur fir Neuvertrage (ab
Kabinettbeschluss) gestrichen werden. Den Sparern, die sich im Hinblick auf die Férderung
mit Wohnungsbaupramie vertraglich gebunden haben, soll aus Vertrauensschutzgriinden
noch eine Restforderzeit bis 2010 zugestanden werden. Sie mussten seit dem Haushaltsbe-
gleitgesetz 2004 damit rechnen, dass die Bundesregierung einen entsprechenden neuen
Gesetzesvorstold unternimmt. Mit dem Sparjahr 2010 soll die Forderung endgiiltig beendet
werden (keine Wohnungsbaupramie mehr flr Jahre ab 2011).

Zu Artikel 4 (Altersvorsorge-Durchfiihrungsverordnung)
Zu Nummer 1 (§ 1 Abs. 2)
Es erfolgt eine redaktionelle Anpassung des Verweises.

Zu Nummer 2 (§ 11)
Zu Buchstabe a (Absatz 1 Satz 1)
Es erfolgt eine redaktionelle Anpassung des Verweises.

Zu Buchstabe b (Absatz 3)

Es handelt sich um eine Folgeadnderung aus der Anderung der §§ 92a und 92b EStG. Mit der
Regelung im neuen Satz 1 wird sichergestellt, dass bei einem Anbieterwechsel der Anbieter
des neuen Vertrags das Wohnforderkonto weiterfuUhren kann. Der bisherige Satz 1 gilt nur
noch bei Anwendung der §§ 92a und 92b EStG in der bis zum 31. Dezember 2006 geltenden
Fassung. Darltber hinaus wurde im bisherigen Satz 1 klarstellend erganzt, dass eine Mittei-
lungspflicht nur besteht, wenn der Altersvorsorge-Eigenheimbetrag noch nicht vollstandig
zurtickgezahlt worden ist. Im Ubrigen erfolgt eine redaktionelle Anpassung des Verweises
und eine entsprechende Erganzung in den Fallen, in denen die §§ 92a und 92b EStG in der
bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Fassung angewandt wurden.

Zu Buchstabe c (Absatz 4)
Es erfolgt eine redaktionelle Anpassung des Verweises.

Zu Nummer 3 (§ 13 Abs. 1 - aufgehoben -)

Die Mitteilungspflicht des Zulageberechtigten ist nunmehr im § 92a Abs. 3 Satze 1, 2 und 6
EStG aufgenommen worden. Diese Regelung gilt auch bei Anwendung der §§ 92a und 92b
EStG in der bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Fassung (§ 52 Abs. 66 Satz 3 EStG). Die
Vorschrift kann daher in der AltvDV aufgehoben werden.

Zu Nummer 4 (§ 19 Abs. 1 Satz 1)

Bei der Anderung handelt es sich um eine Folgednderung zu der Regelung in § 92a Abs. 2
EStG. Die Aufzeichnungspflicht ist erforderlich, um die nachgelagerte Besteuerung der im
Wohnférderkonto erfassten Betrage sicherzustellen.

Zu Artikel 5 (Inkrafttreten)
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes zum 1. Januar 2007.



	Artikel 1
	Änderung des Einkommensteuergesetzes
	
	Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:


	Artikel 3��Änderung des Wohnungsbau-Prämienges�
	Dem § 2 des Wohnungsbau-Prämiengesetzes in der �
	In § 1 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „§ 92b A�
	2.§ 11 wird wie folgt geändert:


